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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Handelsname : Kontrollpulver mit applikator- 150 gr 

Produktcode : CPS 160 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer : +32 (0) 3 760 08 09 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) :       

  Keine      

Signalwort (CLP) : Nach unserem Kenntnisstand birgt das Produkt unter normalen Anwendungsbedingungen 

keine besonderen Gefahren 

Gefahrenhinweise (CLP) : Nach unserem Kenntnisstand birgt das Produkt unter normalen Anwendungsbedingungen 

keine besonderen Gefahren. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

Chemicar Europe NV 

Baarbeek 2 

2070 Zwijndrecht 

T +32 (0) 3 234 87 80 - F +32 (0) 3 234 87 89 
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mailto:info@chemicar.eu


Kontrollpulver mit applikator- 150 gr 
Sicherheitsdatenblatt  
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830 
 

 

   

09.09.2020 DE (Deutsch) 2/7 
 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Fe3O4 ( Fe2O3*FeO ) Synthetic iron oxide (CAS-Nr.) 1317-61-9 

(EG-Nr.) 215-277-5 

 Nicht eingestuft 

 

Anmerkungen : Gemäß EG-Kriterien ist das Produkt nicht als gefährlicher Stoff eingestuft 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung 

sorgen. Betroffenen im Warmen ruhen lassen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Einatmen von Frischluft gewährleisten. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche 

Hilfe hinzuziehen. Verabreichung von Sauerstoff bei Atemnot. Atemschwierigkeiten: 

Arzt/medizinischen Dienst konsultieren. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden 

und ärztlichen Rat einholen. Einatmen von Frischluft gewährleisten. Halten Sie die 

Atemwege frei. Lockern Sie enge Kleidung wie Kragen, Krawatte, Gürtel oder Hosenbund. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Kontaktlinsen entfernen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche 

Hilfe hinzuziehen. Augenkontakt: Sofort die Augen mit viel Wasser spülen und gelegentlich 

die oberen und unteren Augenlider anheben. Spülen Sie mindestens 10 Minuten 

ununterbrochen weiter. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Keine besonderen Maßnahmen erforderlich, falls das Produkt verschluckt wird. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Für Umgebungsbrände geeignete Löschmittel verwenden. Kohlendioxid (CO2). 

Löschpulver. Wassernebel. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Keine Brandgefahr. 

Explosionsgefahr : Keine direkte Explosionsgefahr. 

Reaktivität im Brandfall : Im Brandfall sofort der Ort des Vorfalls isolieren, wobei alle Personen aus der Umgebung 

des Vorfalls entfernt werden müssen. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Die Feuerwehrleute sollten geeignete Schutzausrüstung und ein unabhängiges 

Atmungsgerät (SCBA) mit einer Vollmaske tragen, die im Überdruckmodus arbeitet. 

Sonstige Angaben : Es sollten keine Handlungen ergriffen werden, die ein persönliches Risiko darstellen oder 

ohne entsprechende Ausbildung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Persönliche Schutzausrüstung tragen. Unbeteiligte fernhalten. 
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6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Keine spezifischen Angaben. 

Notfallmaßnahmen : Keine besonderen/spezifischen Maßnahmen erforderlich. 

Maßnahmen bei Staub : Keine besonderen/spezifischen Maßnahmen erforderlich. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen. Atemschutzgeräte. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Verunreinigung des Grundwassers durch das Material vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Das Produkt mechanisch aufnehmen. 

Reinigungsverfahren : Dieser Stoff und sein Behälter müssen sicher und gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt 

werden. 

Sonstige Angaben : Verschmutzte Kleidung reinigen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7. ABSCHNITT 8. ABSCHNITT 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Keine spezifischen Angaben. 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Keine spezifischen Angaben. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Technische Maßnahmen : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Von Lebensmitteln, Getränken und 

Futtermitteln fernhalten. 

Lagerbedingungen : Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. 

Lager : Allgemein gute Belüftung. Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine besonderen/spezifischen Maßnahmen erforderlich. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Empfohlene Überwachungsverfahren: Wenn dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzwerten enthält, kann es notwendig sein, die 

Wirksamkeit der Beatmung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu 

überwachen, entweder persönlich, am Arbeitsplatz oder biologisch. Es sollte auf die europäische Norm EN 689 für Methoden zur Bewertung der 

Exposition gegenüber Chemikalien durch Inhalation und auf nationale Richtlinien für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe verwiesen 

werden 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für ausreichende Entlüftung sorgen, um die Staubkonzentrationen so gering wie möglich zu halten. Staub nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht 

essen, trinken, rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Sofort nach Tätigkeiten mit dem Produkt und zusätzlich 

nochmals vor Verlassen des Arbeitsplatzes Hände waschen. 

 

Materialien für Schutzkleidung: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 
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Handschutz: 

Schutzhandschuhe. Nach Gebrauch die Hände, Unterarme und das Gesicht gründlich waschen. 

 

Augenschutz: 

Dichtschließende Schutzbrille. Schutzbrille. Dicht schließende Schutzbrille tragen. Schutzbrille mit Seitenschutz. Eine Schutzbrille, die einer 

anerkannten Norm entspricht, sollte verwendet werden, wenn eine Risikobewertung ergibt, dass dies notwendig ist, um eine Exposition gegenüber 

Flüssigkeitsspritzern, Dunst, Gasen oder Stäuben zu verhindern 

 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Augen-Notduschen und Rettungsduschen sollten in unmittelbarer Nähe einer möglichen 

Exposition verfügbar sein 

 

Atemschutz: 

Besondere persönliche Schutzausrüstung: Atemschutzgerät mit A/P2-Filter für organische Dämpfe und schädlichen Staub 

Gerät  Filtertyp Bedingung Norm 

 Typ P2   

 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

 

Begrenzung und Überwachung der Verbraucherexposition: 

Ensure the ventilation system is regularly maintained and tested. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Fest 

Aussehen : Pulver. 

Farbe : Schwarz. 

Geruch : Geruchlos. 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : 4,5 – 8 

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 

(Butylacetat=1) 

: Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt : > 1000 °C 

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt : Keine Daten verfügbar 

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : ≥ 0 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 

Dichte : 4,6 kg/L 

Löslichkeit : In den folgenden Materialien unlöslich: kaltes Wasser. 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 
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9.2. Sonstige Angaben 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Bei Temperaturen über 120°C kann das Produkt instabil werden und oxidieren.  Dadurch entsteht zusätzliche Wärme, die unter ungünstigen 

Bedingungen zur Verbrennung von brennbaren Stoffen führen kann. Das Produkt darf daher nicht in der Nähe von Wärmequellen gelagert werden. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Nach unserem Kenntnisstand birgt das Produkt unter normalen Anwendungsbedingungen keine besonderen Gefahren. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 

pH-Wert: 4,5 – 8 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 

pH-Wert: 4,5 – 8 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 

 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 

 

Mögliche schädliche Wirkungen auf den Menschen 

und mögliche Symptome 

: Keine Daten verfügbar, jedoch ist das Produkt aufgrund von Analogieschlüssen nicht als 

hautreizend anzusehen. 
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Einstufungsrelevante LD/50-Werte 

Fe3O4 ( Fe2O3*FeO ) Synthetic iron oxide 

Oral LD50 >2193 mg/kg (rat)* 
Test results on an analogous product 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Keine Wirkungen beobachtet. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Örtliche Vorschriften (Abfall) : Recycling oder Entsorgung gemäß den gültigen gesetzlichen Bestimmungen. Alle 

nationalen/lokalen Vorschriften beachten. Dieser Stoff und sein Behälter müssen sicher und 

gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Informationen zur 

Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN 

14.1. UN-Nummer 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 
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14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Nicht anwendbar 

Seeschiffstransport 

Nicht anwendbar 

Lufttransport 

Nicht anwendbar 

Binnenschiffstransport 

Nicht anwendbar 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 

gefährlicher Chemikalien unterliegen. 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 

organische Schadstoffe unterliegen 

  

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und 

Verbotsverordnungen 

: Gemäß EG-Kriterien ist das Produkt nicht als gefährlicher Stoff eingestuft. 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Niederlande 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Borstvoeding 

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

SDB EU (REACH Anhang II) 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden. 


